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EİNE KLEİNERE WAQF-URKUNDE KOCASİNAN PASCHAS 
FÜR MALKARA, THRAKIEN 

HAASE 

Der sprichwörtliche Reichtum der GroJ3wesire im 16. und 17. 
Jahrhundert, besonders der des Koca Sinan Pascha (ca 1520-
1596), ist in der Forschung hisher kaum genauer dokumentiert. 
Zwar veröffentlichte bereits H.F. von Diez 1811 eine Liste von Si
nans geradezu sagenhaftem NachlaB und Tahsin Öz druckte ein 
Verzeichnis der unter seinem Namen im Topkapi-Saray-Archiv 
erhaltenen Stiftungsurkunden ab, aber erst Klaus Schwarz pub
lizierte eine der zahlreichen Waqf-Urkunden dieses ebenso er
folgreichen wie gefürchteten GroJ3machtpolitikers vollstandig~. 
Wahrend jene wenigstens ein Teilstück zu der groJ3en, auch im 
von Öz publizierten Privatarchiv nachgewiesenen Stiftung in 
Uzuncaova darstellt, scheint es verstreut noch Urkunden zu sonst 
nicht aufgelisteten, kleineren Schenkungen Sinans zu geben. Eine 
davon ist in einer Originalabschrift unter den Handschriften aus 
dem Besitz des früheren Kieler Orientalisten Theodor Menzel er
halten, die mit dem Gro13teil dieser Sarnınlung vor kurzem von der 
Kieler Universitatsbibliothek erworben werden konnte2

• 

ı Heinrich Fr. von Diez, in: Denkwürd.igkeitmı, votı A.sien I (Berlin 1811), 
101-105; Tabsin öz, «Topkapı Sarayı Müzesinde Yemen Fatlhi Sinan Paşa Ar
§ivi, Ln: BeZleten X (1946), 171-193; Klaus Schwarz/Hars Kurlo, Die Btiftungen 
des osmani.schmı Grof}weB"irs E.oğa Binan Pascha (gest. 1596) in Uzunğaova/ 
Bulgarimı, Berlin 1983, ;:: Islamkundliche Untersuchungen, 80, mit weiterer Li
teratur. 

2 Die Samrnlung wird im Rahmen des Verzelchnisses der orientalischen 
Handschriften in Deutschland z.zt. kataıogislert. Die Daten dieser Handschrift 
mit der Slgnatur «Ori 379> sind: rötl. -brauner Ledereinband mit Zunge, auf
gepragter gro13er Mandel mit Arabeskrankenfüllung und kleinen Palmettenan
hii.ngseln, schllchte blind- und goldgepragte Randleisten mit Eckabschragung; 

Osmanlı A.rş. F. 9 
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Sie gilt einer 'imtiret, also einer wohltatigen Einrichtung für 
Bedürftige und Reisende in der Stadt Malkara, osmanisch Migal
~.ara (aber haufig korrumpiert geschrieben) nach dem griechi
schen Megali Agora, in Thrakien, ca 80 km südöstlich von Edirne 
an der alten Route von Istanbul nach Saloniki gelegen und zum 
Sandschak Gelibolu in der Provinz Rumili gehörend3 • Di es war 
der Rückzugs- und auch Verbannungsort Sinans, wenn er wieder 
einmal aus seinem insgesamt fünfmaligen Gro13wesirat entlassen 
worden war- die Urkunde erwahnt seinen Palast dort4 • Der aus 

14 Blö.tter or1entalischen Papiers 15,5 X 23,5 cm, Text von f. 3b-12b, f. 3a In
haltsaufschrift und schöne farbige Tughra. Mura.ds ın. , keine ·Siegelabdrücke 
und Unterschriften, schöne blaugoldene Cartouche über dem Textbeginn, aber 
ohne Inschrift. 

Eine weitere arabische Slnan-Waqfurkunde mit einem angehangten Ver
zelchn1s von Stiftungen in derselben Sammlung soll in anderem Zusammenhang 
vorgestellt werden. 

3 Zum Ort Malkara vgl. allgemein Yurt Ansiklopedisi IX (Istanbul 
1982-3)- X (1983-4) s.v. Tekirdag", dem heutlgen Provlnznamen, S. 6979ff.; H.J. 
Kissling, Beitrage zı'r Kenntni.s Thrakiens im 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1956, 
= AKM 32/ 3, S. ·57!. nach Evliy-A Çelebi, Beyô.h4t-n4me V 325; K Kre1ser, Die 
OrtB?ıameıı der europaisehen Türkei nach artttlicheıı Verzeichnissen und Karten
ıoerken, Freiburg 1975, = Islamkundliche Untersuchungen 30, S. 138/99, die 
historische osmanische Schreibung ist Miğal~ara. 

Günter Prinzing/Mainz verdank.e ich Einsicht in die bisher ungedruckte 
Wiener D1ssertation von Georgios S. Vogiatzis, Die Anfange der Türkenherr
sohaft in Thrakien wııd die ersten Niederlassungen (Wien 1987), wo zur Er
oberungsgeschlchte dieser Region S. 45 allerdings unkritisch Angaben aus der 
hagiographlschen Derwisch-Literatur neben historischen Quellen belassen werden 
nach ersteren vermutet V. die Eroberung Malkaras bereits vor 1359 (nach Kiss
llng, «Das MenAqybnAme Schelch Bedr ed-dins», ZDMG 100 (1950') S. 138) . Die 
von Hammer, GOR I S. 591, vermutete Gleichung der Wegstationen Malkarai 
Syrascellae, vgl. K. Miller, Itineraria _Romana (Stuttgart,1916) Sp. 526, behandelt 
er nicht. Zur muslimisehen Sledlungsgeschichte der Umgebung Malkaras Vogi
atzis S. 159f. und zur Demographie S. 182f. Auf vcrschiedene noch offene Fra
gen zur Geschlchte Malkaras und seiner Lage in der Nti.he alterer Routenorte 
soll bei der Veröffentllchung der zweiten Ki.eler Waqf-Urkunde Sinan Paschas 
eingegangen werden. 

4 Sinan, um 15-20 gebürtiger Alba11er, jüngerer Bruder des ahnlich er
folgreichen, mehrfachen Provlnzstatthalters Ay As Pascha (st. 967/1559-60, S 'O 
I 447), wurde nach elner schnellen Karriere das erste Mal Gropwesir vom 
Reb. I 988/April-Mai 1580 b1s ~lll).. 990/E. Nov.-Dez. 1582, wurde nach Malkara 
«verwiesen» (GOR IV 85), das zweite Mal Cum. I 997/Marz-Aprll 1589 bis Şav. 
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Albanien gebürtige Sin~n. dessen Lebensweg und Bedeutung be
reits in der Publikation der Uzuncaova-Stiftung von Schwarz und 
Kurio gewürdigt sind, hatte offenbar von den sich wandelnden 
wirtschaftlichen u.nd politischen Verhiiltnissen in Rumili im 16. Jh. 
profitiert und sich in diesem einstmaligen osmanisehen Koloni
sationsgebiet eingekauft. Zwar war er selbst offenbar nicht Funk
tionar in dieser Provinz gewesen, doch .bedarf es keiner besanderen 
Beziehungen eines Wesirs zur Provinz seines Privatsitzes, beson
ders in Rumili, den:ı. früher auch «Wesirs-Provinz» (Paşa livası) 
genannten Umland der alten Reichsmetropole Edirne. AuJ3erdem 
war kurz vor dem Zeitpunkt dieser Stiftung, namlich im Jahre 
1000H/ 1591-2, sein Sohn Mehmed Pascha Beglerbeg von Rumili~. 

Einzelne der auch in dieser Urkunde genannten Güter und 
bauerlichen Anwesen sind aus alteren Urkunden bekannt als Be
sitz von <cDerwischıı-Siedlern, die wohl in mehreren Schüben seit 
der Einnahme von Gallipoli durch den Pıinzen Süleyman (1354) 
unter Gazi Evrenos und endgültig mit der Eroberung des Marica
Gebiets und Edirnes unter Murad I. (1365, 1379) hierherzogen. 
Malkara scheint unter dieser Neubesiedlung zu einer gewissen Be
deutung angewachsen zu selıı, wie sicheiner Notiz bei Dukas ent
nahmen lli.Bt". Es dürfte einer der wenigen Orte mit vonyiegend 
muslimiseher Bevölkerung in Ost-Thrakien gewesen sein, die aber 
im Lauf der Jahrhunderte abgenommen haben solP. Tayyib Gök
bilgin hat in dem grof3en Überblick über die Archivmaterialien zu 
Edirne und seiner weiteren Umgebung die Zeit des Umbruchs von 

999/Juli-Aug. 1591 (GOR IV S. 194, 198), das dritte Mal Reb. II 1001/Jan.-Anf. 
Febr. 1593 bis Cum. II 1003/beg. 11.2.1595, wonach er mit Ruhegeld nach :Mal
kara verbannt (GOR IV S. 243f. ), aber bereits im Şavval/beg. 9. Juni d.J. zu
rückgerufen wurde und zum vierten Mal ernannt bls Reb. n 1004/beg. 4.12.1595 
amtierte [Na'ima I 139: bis 16. Reb. I / 19. ll., GOR IV S. 248ff, jewells haupt
sachlich nach seıtıniki. tarihi], 10 Tage spii.ter zum fünften Mal bis zu seinem 
Tod am 5. Şa'ban 1004/ 4.4.1596 (S'O ili 109f., hauptsö.chlich nach 'Ata taribi 
n , !stanbul [um 1292/ 1874), S. 30-34, und 'Oşman-zade Al).med Tayyib, {ladi/.cat 
;a-viizera', !stanbul 1271, s. 35f.). 

5 S'O IV 139, st. 1014/ 1605 als Wesir. 
6 Dukas, lstoria Turco-Bizantina, ed. V. Grecu, Bukarest 1958, 187; vgl. 

Vogiatzls S. 158. 
7 K. J. Jir~ek, Die Heerstrape vo1t Belgrad nach. Oonstantinopel, Prag 

1877, 136f.; vgl. das Sal-name vo1ı Edirne 1325 M/1909. 
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der Kolonisatorenmacht zu neuen Bemühungen einer dauerhaften 
osmanisehen Latifundienaufteilung dieses überwiegend christli
chen Gebiets dokumentiert8

• Seine Belege reichen nur bis in die 
erste Halfte des 16. Jhs., aber bereits damals waren manche der 
ehemaligen Gutshöfe und Lehensgüter verschiedenen Typs in Stif
tungsland umgewandelt. Sie waren groBenteils vorher einem Be
sitzerwechsel unterzogen worden, wohl in den selteneren Fallen 
den ersten muslimisehen Besitzern von den Neureichen, Höflingen 
und Funktionaren, abgekauft, sondem aus unterschiedlichen 
Gründen oder unter Vorwanden enteignet worden. In gewissen 
Fallen vrurde der Landbesitz von Derwischkonventen enteignet, 
weil sie nicht den Auflagen zur Beherbergung von Reisenden ent
sprochen haben sollen, diebeider Landvergabe und niedrigen Steu
erbemessung gemacht worden waren9 • Der soziale, für Muslime 
wohltatige Sinn der osmanisehen Besiedlung wurde dann von 
solchen Waqf-Stiftungen ernsthafter aufgenommen, gerade für 
Sinan Paschas in dieser Urkunde erwahnte Han-Stiftung in Mal
kara überliefert Katib Çelebi, daB er insbesondere - sicher nicht 
ausschlieBlich - für muslimische Reisende gedacht gewesen sei, 
(iie sonst in einem nahen griechischen Dorf, Kalivya/ Gönence10

, 

hatten nachtigen müssen. Es ware interessant, diese Vorgange mit
hilfe der in den Stiftungsurkunden vorkommenden Ortsnamen an 
weiterem Archivmaterial genauer nachzuvollziehen. 

Den Vorgang der Besitztumsveranderung in islamischer Zeit 
können wir sogar an den Orts -und Flurnamen dieser Urkunde 
ablesen- manche heiBen noch nach Besitzern aus wohl frühosma
nischer Zeit- Canbazlu (7b), Ahi Mahmud Mezraası, Scheich Aydın 
Mezraası, Scheich Avlamış (Ulamış? f. Sa), das Dorf K araca Beg 

8 Gökbilgin, Edirne 160ff; vg l. für frühe Stiftungen im Dlstrikt Mal
kara 1nsbesondere dle Urkunden Nr. 1-3, 5-8, 17f., 26-28, 42, 50 nach den tapu 
defterleri Nr. 75 und 12; zur türkisehen Landnahme nach der Eroberung vgl. 
ö .L . Barkan, Osmanlı Imparatorluğunda bir isk an ve koloniza$iyon metodu ola
ra"iç vak~flar ve temli"/çler I. Istil4 devrinin koıonizatör Türk deroişleri, 1n: Va-
kı/lar Dergisi II (1942) 3.44f. 

9 tnaıcık, The Ott oman Empi r e, The Classical A ge, 1300-1600, New York 

19-73, 150. 
10 [Katib Çelebi/l;lacci .{Jallfa:] J.v. Hammer, Ru meli und Bosna, Wien 

1812, 63f . ; Kretser, Ortsnaırnm 93, •74. 
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-jedenfalls passen die Titel bei den Namen eher zur «Kolonisato
ren»-Generation. Andere hatten offenbar Höflinge aus der falgen
den Generatian als Vorbesitzer- das Gehöft (çiftlik) Hüseyn Paşa 
(7a), die Weiden des Sar1ıca Paşa (8a). 

Völlig übergangen wird in den Urkunden vor -und nichtisla
mischer Besitzbestand, sodaB wir für den Übergang bei und nach 
der Eroberung die narrativen Quellen heranziehen müBten. Es ist 
natürlich kein Zufall, daS in bestimmten Regionen, wie in der 
Provinz Thrakien/ Rumili, öfter Kolonisatoren, d.h. vom Sultan 
mit Landbesitz (mülk oder mit alien Besitzrechten vergebene l;ca
tdyi') ne u Begünstigte belegt sind als in anderen. Man könnte un
ter anderem dahinter schon auBerlich eine Kontinuitat der byzan
tinischen Steuer- und Grenzsiedlungspolitik vermuten, die unter 
dem Begriff der emphyteusis eine ahnlich bedingte Besitzvergabe 
an (Grenz) bauern kannte, wie sie die l;cattlyi' darstellen11

• Aber 
man fragt sich, warum sich die erste Eroberer-Generation so 
schnell von diesen Besitztümern getrennt hat. Einer der Gründe
neben den Verlockungen des sich stetig erweiternden Eroberungs
gebiets - mag in besanderen Steuerauflagen auf jenem Besitz ge
sucht werden, der vermutlich als Privatbesitz (mülk) vergebenes 
barac- Land war. Es ist erst vor kurzem als historisches Faktum 
festgestellt worden, daB auch von der Eroberungszeit her hochbe
steuertes bardc-(gegenüber dem begünstigten 'öşür-) Land ver
schiedentlich als Privatbesitz vergeben wurde- entgegen dem his
tarisehen Ideal, daB Eroberungsland Gemeinde-oder Herrscherbe
sitz würde, der nur als Lehnspfründe zu vergeben ware12

• Wie von 
Barnes a.a.O. nachgewiesen, spielt dabei eine gewisse Flexibilitat 
der hanefitischen Rechtsschule die entscheidende Rolle. Musli
mische Kolonisatoren dürften es als unlukrativ und diskrimini
erend empfunden haben, mit der unterworfenen nichmuslimi
schen Bevölkerung auf derselben Stufe an Grundsteuern zu stehen. 
Die geeignetste Form, dem zu entgehen, lag in der Schaffung von 
steuergünstigeren Stiftungen - doch bedurfte es eines gro.Ben Be
sitzes, darnit deren Ertrage der begünstigten Stüterfamilie wirk-

11 Vgl. John R. Barnes, An Introduction to Reıigioua Foutıdati<nıs in the 
Ottoman Empire, Leiden ete. 1987, 25f. 

12 Barnes, Introduction, S. 22f. 

-------------------'---· ·-· - ·--
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lich Vorteile erqrachten. So .kam es zum Verkauf kleinerer Lan
derelen und zur ~onzentration des Landbesitzes in den Handen 
einiger weniger pot~nter Magnaten, die mit ihrem Vermögen bes
ser umzugehen verstanden. Aus den Ertragen ihrer Liindereien 
und Liegenschaften wurden Stiftungen in den Provinzorten, aber 
auch iıi der Hauptstadt Istanbul, in Anatalien und anderen Reichs
provinzen finaniiert. 

Der· Inhalt dieser Urkunde besagt, daB zu einer bereits be
stehenden Stiftung einer 'imaret mit Wohnungen, Herbergen, Kü
chenraumen uiid Wasserleitungen- inderen Zusammenhang auch 
ein neuer Reinigungsbrunnen bei der Turhanbeyoğlu-- Ömer -Mo• 
schee erwahnt wird - zusiitzliche Pfründe für die nötigen Lebens
mittel und Gehalter gestiftet werden. Im ersten Abschnitt wird die 
ursprüngliche Stiftung geschildert (f. 4b-5a), ab f. 5b falgen die 
Erganzungen (wa- atj.ii.fahu, namlich ba'{ian) min al-'aqariit wa'l
l:ıasanat al-ğamtla, ila uşül waqfihi), denen diese (zweite) Urkunde 
gilt. 

Eine ( erste) Urkunde über die ursprüngliche Stiftung war 
ö.emnach von Zekeriya Efendi ausgestellt - vermutlich in seiner 
zweimaligen Amtszeit' als (Heeres) richter von Rumili (vgl. Anın. 
20)., was uns erlauben würde, das ausgelassene Datum jener Stif
tung als zwischen Marz 1589 'bis Juni 1590 und April 1591 bis Juni 
1592 zu erganzen. Die Identitat Zekeriyas mit diesem nachmaligen 
Scheichülislam wird besanders durc.h die engen Verbindungen der 
beiden in der zweiten Urkunde genannten Zeugen zu ihm gestützt, 
Mustafa b. Ali und Mehmed b: Süleyman (vgl. Anın. 23-24). Denn 
offensichtlich ist der Kreis der mit dem Stiffungsvorgang betrau
ten hohen Beamten in irgendeiner Form mit der Region und der 
Person des Stifters verbunden. Bei der Nachforschung nach ih
nen kommt uns zugute, daf3 auch der Autor des für diese Zeit 
wichtigsten biographischen Werks, 'Ata'i (991/ 1583-1044/ 1634-5, 
vgl. Anın. 20-27), Kadi in verschiedenen Orten der Provinz Rumili 
war; sein Vater, der Dichter Yahya Nev'i, war 945/ 1538-9 in Mal
kara als Sohn des Imams der TUrhanoğlu-ömer-Moschee gebo-· 
ren1~ . So war er sicher am zuverlassigsten über die Region infor-

13 zu 'Ata'i s. Babinger, GOW 171, A.S. 'Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 
I (Ankara 1973) S. 356f.; zu Nev't s. Istanbul Kitaplıklan Türkçe Yazma Di

vatılar Kataloğu, I {İstanbul 1947) S. 183. 
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miert, und es lassen sich mithilfe seines Werks die genannten bei
den Zeugen, ·die in derselben Funktion bereits in der von Schwarz 
und Kurio pubıizierten Uzuncaova-Stiftungsurkunde begegneten, 
als Professoı:en an Medresen des Sinan Pas~ha genauer identifizi
eren14. Das Datum des Originals der Uzuncaova-Urkunde UiBt sich 
durch die Stellung des in ihr ebenfalls als Stellvertreter Sinan 
Paschas aufgeführten (K~ra) Abdurrahman Efendi eingrenzen: 
dort ist er noch als Professor an der Şehzade-Mehmed-Han-Medre
se in Istanbul aufgefühit, was er von Şa'ban 1003/ April 1595 bis 
Cum. II 1004/ Febr. 1596 war (vgl. Anın. 21). Die vorliegende Ur
kund,e ist alsonur um wenige Monate oder gar Wochen jünger, da 
er bereits als in seine nachste Stellung an der Süleymaniye auf
gerückt bezeichnet wird. 

Hier wie in der Uzuncaova-Urkunde wird der ausstellende 
Kadi nicht namentlich aufgeführt (f. 12a) -es dürfte nach dem 
Vorbild der ersten Stiftungsurkunde, wo der 1001/ 1593 gestorbene 
Zekeriya genannt wird, und der alınllehen Titulatur entsprechend 
der damalige Heeresrichter von Rumili gewesen sein, Sinan
Efendizade 'Ali, der -wie in di.esem 4rot ·üblich- nur in der kurzen 
Spanne von Cema~i I bis zum Şavval 1004/ Januar bis Juni 1596 
wirkte•~ . Übrigens scheint der d).e Gerichtsverhandlung leitende 

14 Schwarz; Kurio, Stittungen S. 15 Anm. 27-28; die nach einer anderen 
Quelle dort vorgeschlagenen Identifikatlonen liegen wohl zeitlich etwas zu 
spa.t: 'Azmi-zade Muşıafa. «l;Ialeti», Verfasser eines Süleyman-name (Babin
ger, GOW s. 76-; s•o II 103f.; Divanl-ar II S'. 264), kam erst ganz kurz vor 
seinem Tode an die Süleymaniye in Istanbul, st. 1040/1631; Mel].med Şiidi:t< 
wurde erst Muharrem 1024/Febr. 1615 an die Esmtban-Medrese berufen, 'AtA't 

s. 720. 
15 Diese Daten nur bei 'Aıın 39.4; 8 '0 III 503f. gibt kein Entıassungsda

tum vor seinem Tode ı. Cem. I 1005/21.12.1596; in Mel].med Şem'i, lUtveli es
marii/t-tevari.IJ (İstanbul 1295) s. 167 ist er falschlich als Bostan-zade 'Ali auf
geführt; die Reihe der nicht ganz leicht zu verfolgenden Heeresrlchter von Ru
mlli in dieser Zeit nach (Bayram-oğlu) Zekeriya ist: 

'Abdülba.k.i (Mabmfld), der Dichter Bal).i, 1.) Receb- 7. Şavval lOOG/13.4.-
17.7.159·2 ; Molla Al}.med, 7. Şavval 1000- E. Şafer 1001/17.7.-Nov. 1592 (Kll.tib 
Çelebi, Fe?,leke I (İstanbul. 1286) S. 4, 8); 

Bostanzade Me)Jmed, Şafer bis Şavval 1001/Nov. 1592 bis Juli 1593 ('Ata'i 
411); Şun'ull§.h S:amidİ, Şavva.ı 1001 bis Cem. I 1003/Juli 1593 bis Jan. 1595 
('Aıa'i 571); 'Abdülbaı,i, 2.) Cem. I bis. ZUI}. 1003/Jan. bis Aug. 1595; 
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und die Original-Urkunde sowie Originalabschriften siegelnde 
Richter seine Unterschrift sonst auf einem Extrablatt oder neben 
der vorgebundenen Tughra anzubringen16 • 

Leider gelang es bisher nicht, die Gründe herauszufinden, die 
Sinan Pascha veranla.Bten, den -nur vermutungşweise identifizier
ten- Ahmed Pascha (vgl. Anm. 22) als Verwalter dieser Stiftung 
zu bedenken, vielleicht war er sein Schwiegersohn? Jedenfalls wird 
er (f. 6a und lOb) als Verwalter bereits der ersten Stufe der Stif
tung genannt und ausdrücklich beibehalten. Nur im Falle, dal3 
das Waqf nicht mehr funktionsfahig ist, sind als Erben der Ertra
ge Personen aus dem Haushalt Sinan Paschas eingesetzt, nam
lich seine Freigelassenen (f. ll b). Offenbar war seine engere Fa
milie anderweitig versorgt. Im Vergleich zu gröBeren Waqf-Urkun
den sind die Formulierungen für Eventualfalle sehr ~age, ja un
genau gehalten. 

Das gleiche HiBt sich vom zweiten Abschnitt, der Liste der 
Stiftungsgüter, sagen. Diese sind aus dem Besitz des Paschas in 
der Stadt Malkara und ihrem Bezirk (.(catti), sowie bis auf eine 
Liegenschaft aus den nachstgelegenen Bezirken Keşan und Hay
rebolu ausgewahlt. Nur em (Reis?-) Anbaugebiet ist im weiter 
nordwestlich gelegenen Gebiet von Mestanli, das heutige südbul
garische Podkova, gelegen. Die einzelnen Liegenschaften und Pro-

Bostanzade MuştafA, ~IH;ı. 1003 bls Ende Cem. I 1004/ Aug. 1595 bl s Ende 
Jan. 1596 (8' 0 IV 381; 'Atd'i 507); 

SinA.n-Efendi-zade 'AU, Cem. I bls Şavvaı 1004/ Jan. Juni 1596 (8'0 IIJ 

503f.; 'Ata'i 3H); 
Dii.mM MeiJ.med, Ram. 1004 (sic!) bls ~ill.ı. 1005/ Mai 1596 bis Juli 1597 

( sowie noch zweimal 1011-12/1603-4 und 1017/1608, 8'0 IV 143) ; 
~uş Yai;ıya, ~ill;ı. 1005 bis Receb 1006/Juli 1597 bis Febr. 1598 (8'0 IV 635; 

'Ata' i 520f.) ; 
'Abdülbalsl, 3.) Receb 1006 bis Mutı. 1007/Juli 1597 bis Aug. 1598 (8'0 lll 

295; 'Atll't 436). 
16 Vgl. den Waqfurkunden-Codex des SAmid Atımed Efendi (8'0 II 104), 

zwischen 964-974/ 1557-66 und mit querliegender Tughra Siileymans, die am Rand 
signiert ıst vom Scheichüllslam Ebussu'tld, im Katalog «The Calligraphers 
Craft>, Ahuan G<illery of Isla.mic Art, London, Summer 1987, S. 18; sowie die 
bel Sotheby's, London, Isla.mic Art, 10th April 1989 Nr. 162, angebotene, fast 
gleiche Waqfurkunden-Tughra vom' selben Stlfter. Die Beischriften beider Stük
ke welsen diese - trotz der Slegel - als Kopten vom Original aus. 
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duktionsstatten machen im gro.l3en und ganzen einen bescheide
nen Eindruck, wie es dem begrenzten Waqf entspricht. Auffallig 
ist die knappe Aufzahlung ohne jede Angabe des Besitzerwerbs 
durch den Pascha, wie sie sogar in der sonst auch nicht sehr pra
zisen Uzuncaova-Urkunde eingehalten wird. 

Im dritten Abschnitt, den Konçiitionen der Stiftung, werden 
zünachst die Gehalter der Angestellten aufgeführt - abgesehen von 
einer Ieicht varüerten Reihenfolge im Verhaltnis zur zeitlich so 
nahegelegenen Uzuncaova-Urkunde ist zu bemerken, da.l3 die Ge
halter für dieselben Funktionen erheblich schwanken können, wo
bei insgesamt hier wesentlich mehr gezahlt wird- der Verwalter 
erhli.lt in Malkara das Doppelte, der Prediger das Dreifache (wenn 
es tatsachlich nur um eine Person geht, der Ausdruck cami' (f. 9b) 
für den sicher einfachen Betplatz in der Stiftung, der vorher nur 
mavtab «Predigtortı> (f. 4b) genannt wurde, erscheint ungewöhn
lich, vielleicht ist ein Posten an einer andern Moschee gemeint). 
Andere Zahlungen mögen nicht allein für eine Person gedacht 
sein, sondem jeweils für einen Obmann einschlie.l3lich seines oder 
seiner Gehilfen, auch sind bei den summarischen Angaben, wie 
aus den Abschriftvarianten der Uzuncaova-Urkunde nachgewiesen 
wurde, Versehen nicht selten. 

Im SchluBteil wird in kurzen Formeln das übliche Gerichts
verfahren zur Absicherung der Gültigkeit der Urkunde nach dem 
hanefitischen Recht protokolliert17

• 

Die knappe Form und die summarischen Angaben der Urkun
de erwecken den Eindruck, daB sie nur einen Anhang zu der oder 
den ursprünglichen Stütungsurkunden der 'imaret von Malkara 
darstellt. Falls jene einmal veröffentlicht werden, lie.Ben sich ge
nauere Daten auch aus diesem hier nur vorlaufig gebotenen Text 
herauslesen. 

Die au.l3ere Form des Waqf -Codex ist prachtig- auf ehemals 
gut geglattetem, steifen aber nicht dicken Papier in der für osma-

17 zu den genauen Quellenangaben bel G. Wlnkelhane/K. Schwarz, Der 
osmanische S tatılıalter Iskender Pasaha ( gest. 1511) und seine Stiftungen in 
Agypten und am Bosporus, Bamberg 1985, S. 108f., vgl. jetzt noch Barnes, a.a.O. 

s. 9ff. 
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nische Urkunden dieser Zeit typischen Mischung aus tev~i'-und 
rı!.<:'a-Duktus (auch icaze genannt), geschıieben von einer geüb
ten, aber nicht ganz gleichmaJ3igen Hand u'nd mit den nicht un
gewöhnlichen haBlichen Korrekturen im Text und Erganzungen 
am Rand. Was sie heraushebt, ist die gleiche Prachtausstattung 
wie die der Uzuncaova-Urkunde, einem ahnlichen festen Lederein
band mit groBen Mittelmedaillons, einer nur wenig einfacheren, 
aber deutlicheren Tughra Mehmeds III. in etwas anderer Form, 
einer kleineren, rechteckigen Cartouche in Blau und Gold über 
dem Textbeginn, aber ohne Inschrift und goldenen Randleisten 
und Trennpunkten, auch der Stiftername f. 4b ist in Gold geschrie
ben. Obwohl keine Siegel und keine Zeugenunterschriften erhal
ten sind - sie können auf einem Extrablatt angebracht gewesen 
sein - hat man den Eindruck, eine offizielle Abschrift vom Original 
vor sich zu haben. 

Der arahische Text ist wie üblich nicht fehlerfrei und recht 
ungelenk, diakritische Punkte sind nur zum Teil und willkürlich 
ausgelassen, SchluB-ya' meist mit Punkten, die Vokalisierung ist 
unregelmaBig und haufig fehlerhaft. In der handschriftgetreuen 
Textwiedergabe haben wir nur die nötigsten Korrekturen ange
merkt, die Vokalisation allerdings nur in den hilfreichen Fallen 
wiedergegeben . 

Abgekürzte Übersetzung 

(3b) Preis sei Go tt, der seinen Dienem Gü ter anvertraut hat 
mit der Verpflichtung, Gutes zu tun und Wohltatigkeit zu üben, 
der· das Streben der Frommen auf Opferbereitschaft und Almasen
geben lenkte - darnit sie das Paradies gewönnen und einen Platz 
in der Höhe! · Segen über jene, die das meiste (ihres Vermögens) 
für Wohltatigkeitsgründungen und Almosen hergeben! «Denen 
wird es wohl ergehen», <ıund sie brauchen (wegen des Gerichts) 
keine Angst zu haben, und sie werden (nach der Abrechnung am 
Jüngsten Tag) nicht traurig sein» (Qur. 7, 157 Ende mit 2, 262 
u.ö.). Gebet und Friedenswünsche für unseren Herrn, den durch 
hohe Eigenschaften Ausgezeichneten [Propheten], sowie über 
seine erhabene Familie und Gefahrten (4a) und diejenigen, die 
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ihnen in Wohltatigkeit nacheifern - bis zum Jüngsten Tag! Dem 
Klugen ist nicht verborgen, daS das religiöse Diesseits (ad-dunya 
ad-dıniyya) ein Ort des · Übels und eine Statte des Todes, nicht 
der Dauer und des Bleibens ist-sein Gebaude ist in Ruinen und 
seine Bewohner sind Tod und Verderben preisgegeben, aul3er dem 
Herrn, dem Schöpfer. Der glückliche Stifter und kluge Fromme 
ist es, der seine Lage bedenkt und vorsorgt mit seinen Taten für 
die· Zeit nach dem Tode - ehe sich sein Schicksal vollendet und 
seine Hoffnung verflüchtigt. Er bereinigte selbst das Buch seiner 
Taten und summierte Wohltaten des Heute als Wegzehr fürs 
Morgen. 

Zu denen, die die Vorzüge dieser hohen Stellung und ewige 
Glückseligkeit genieBen gehört auch der Emissar dieses edlen 
Buchs (mağalla), (4b) Seine Exzellenz der ... Befrieder der Völker, 
Ordner der Welt, ... Eroberer in Ost und West ... , der GroSwesir 
Sinan Pascha, Sohn des verstorbenen 'Ali Beg18•• • Er gründete vor 
zeiten in reiner Absicht in der Stadt (qaşaba) Malkara in der blü
henden Provinz Rumili eine festgebaute Wohltatigkeitsstiftung 
('imara) mit Wohnungen (buyüt) für Reisende, Lagerhaus (an-, 
bar), Moschee (? ma/.)tab, «Predigthaus»), Küche und Vorratskam
mer (ktliir). Dabei lieS er (5a). zwei groBe Herhergen (ribii!) einan
der gegenüberliegend errichten und die Einfassungen (Kanalisi
erung, mabanı) dreier flieBender Quellen bauen. Auch gründ~te ·er 
dort den . Abdest lJa[nıya ?] genannten Reinigungsbrunnen bei 
der Moschee des ömer Begı~. Alles bestimmte er zum Waqf für die 
Bevölkerung, die Stiftungsbegünstigten und Stiftungslokalitaten. 
Für dessen Unterhalt, Fortbestand· und zur Schadensregulierung 
stiftete er ansehnliche Stiftungs (güter) und Liegenschaften ('aqa
rat). Für die Rechtsgültigkeit seines Waqfs veranla13te er ein 
Richterurteil nach einem Proze13 seitens eines Opponenten gegen 

18 Nur in einer weiteren Urkunde wird Sina.n.s Vatersname mit 'Ali an
gegeben, sonst gelegentlich ·mit 'Abdüsselam, da.zu s. T. öz, a.a.O. 186, Nr. 250 
bzw. Nr. 43. 

19 Die ömer-Bey-Camii, eine von acht Moscheen der Stadt (vgl. Bd.l

ntıme-i Edirne 1325M/ 1909, S. 364), ist von Turha.no~lu ömer Beg, einem Emir 
Murads II., 1494 gegründet und bis heute erhalten, vgl. S. Eyice, in 6. TTK An

kara 1967; eine andere Stiflung örners in Serez/ Serres Ist 858/ 1454 datiert, 
Gökbllgin, Edirne . .. S. 34.2. 
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sein Waqf-Buch, datiert (freigelassen) und unterzeichnet vom 
gro.Ben Gelehrten Monla Zakariya b. Bayram _-ıo jet~t möge Gott 
seine [Sinan Paschas] Macht erhöhen und ihm im Diesseits wie 
im J enseits seine Wünsche erfüllen. 

(5b) Er fügte von dem, was Gott ihm gütig anvertraut hatte, 
einige schöne Immobilien und Wohltaten zum Grundstock seines 
Waqfes hinzu mit vielen Zuwendungen und Ausgaben, für die er 
eine Satzung nach seinen Wünschen festlegte (atıtara ... qanünan 
li'ş-.şarfi wa'l-ztar). Dann ernannte er einen Vertreter für die Er
richtung der Stiftung, wie er sie eigentlich beabsichtigte, und für 
die Rücktrittsbekundung, die er zur Erlangung eines Gerichtsur
teils erfolgen ıassen [mu.Bte], n3..mlich Maulana 'Abdurralpna.n 
Efendi b. Süleyman, Professor an einer Süleymaniyye-Medrese2ı. 

Dieser führt·e es stellvertretend vor Gericht wunschgema.B aus in 
Gegenwart des [von Sinan Pascha] ernannten Verwalters (mu
tawalli), (6a) des machtigen Ahmed Pascha, Sohn des früheren 
Emirülümera der Provinz Kefe22 • Bezeugt wird von Maulana Muş-

20 Vermutlich Zekeriya Meyli Efendi, Nachkomme von I:;IAcci Bayram, 
geb. 920H/1514, Cem. I 997/beg. 18.3.1589- Şa'blin 998/beg. 5.6.1590 und Receb 
999/beg. 25.4.1591- 27. Receh 1000/9.5.1592 şadr bzw tcUfi'asker von Rwnili, 
als der er an jener hier zitlerten ersten Waqf-Urkunde der 'imara in Malkara 
beteillgt gewesen seln könnte und lhr nicht erhaltenes Datum böte, st. als 
Schelchülislam 12. Şav. 1001/ 12.7.1593, 8'0. II 421 nach 'AI<1'i, ıeyH Şa{c4'tl.c-1 
nu'mdniye, !stanbul 1268, 322-24. 

21 Sohn des l,(ara SüleymAn, Muftt von Kefe/Kaffa (Krim., gest. 985/1577, 
stammte aus Gelibol u, 8'0 m 64; 'AtA't 243f. ), st. ıııtc.. 1017/ Febr. 1609, 8'0 
III 313; nach 'AIA'i, a.O. 527f. : l,(ara 'Abdurral}man, seit Ende 994/Ende 1586 
an der von Sinan Pascha gestlfteten Medrese in Yenişehir, dann in Istanbul als 
Nach!olger Ebü'l-MeyAmin MuştafAs in verschiedenen Medresen (s. Anm. 23) 
und in Edirne, seit ŞavvAI 1001/ Juli 1593 «Achten-Professor in ıstanbul, seit 
Şa'bA.n 1003/April 1595 an der ŞehzAde (-Me,tımed-) Medrese, von Cem. II 1004/ 
Febr. 1596 bis ın~. 1008/beg. 14.5.1600 an der Süleymliniye bzw. dem Dli.rülha
diş der SüleymAniye in Istanbul; er gehörte also zum Umkreis Sinan Paschas 
und war bei Abfassung dieser Urkunde soeben 1n eine hohe Stellung in Istanbul 
berufen worden, die dem Schreiber offenbar nicht genau bekannt war- zum Sü
leymdniye-Komplex gehörten mehrere Hochschulen. Vgl. bereits Schwarz-Kurlo, 

a.O. S. 15 Anın. 26. 
22 Nach diesen Angaben schwer ldentifizlerbar - vielleicht Damdd Mtra.bôr 

A{ımed Pascha, Schwiegersohn Muril.ds m. und einer der Wesire Mehmeds ID., 
st. nach 1010/ 1601-2, 8'0 I 206, oransay, Osmanlı Devletitıae Kim Kimdi, An

kara 1969, s.v. 
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ı.afa Efendi b. 'Ali Efendi, derzeit Professor an Sultan Süleymans 
Darülhadi~23, und von Maulana Scheich Mehmed Efendi b. Süley
man EfendF+, Professor an der Medrese der Esmihan Sultan, der 
Freundin dieses Stifters25

, daB der genannte Stifter für die vorer
wahnten frommen Werke offensichtlich aus Wohltatigkeit bedeu
tende (6b) effektive Liegenschaften - Hauser, Dörfer, Felder- be
reitstellte : 

das Saray genannte Anwesen in der Stadt (Malkara] ganz, 
mit Hausern und Wohnungen; es braucht wegen seiner 
engen Verbindung mit dem Stifter nicht beschrieben zu 
werden, 
all e 32 La den [ darin ? J, 
der <cKaffeehaus>> genann te Ort mit . zahlreichen Wohnun
gen, 

- der Brotofen mit den Geschaften, die zu den zwei Ölpres
sen- für Sesam- bzw. Leinsamenöl- gehören samt den üb
lichen Geraten und GefaBen, 
eine Summe von 30.000 Dirhem wurde für die Waren darin 
gestiftet, 
die beiden Windmühlen ganz; 

23 Wohl der spatere Scheichülislam Ebü'l-MeyAınln Musıafa, st. 22. Receb 
1015/23.11.1606, S'O IV 382; er war 994/1586 an (derselben ?) Sinan-Pascha
Medrese, 999i15·91 «Achter»-Professor, also in denselben Ja.hren wle Abdürral;ı
m4n Efendi, und vor jenem. Cem. II 1002/beg. 22.2.1594 bzw. Cem. II 1004/Febr. 
1596 -den Daten nach also als direkter Vorgii.nger, Professor an der Süleyma
niye bzw. deren Darülhadi~ in Istanbul; er war vor 976/1~,68-9, also wii.hrend 
Sinan Paschas Gouvernorat, Kadi in A.gypten gewesen und hatte Kontakt zu 
Zekerlyll, vgl. Anm. 20, sowie einem Professor an der Esmthan-Sultan-Medrese, 
vgl. Anm. 24, gehabt, 'Aı&'i 511-13. 

24 Wohl La.'lln ~aba-z!i.de Mel;ımed mit dem taba.lluş La'll st. 1020/1611-
12, S' O IV 142; nach 'Aıii.'t 549 ( <~ya-zade:t) ein GehJife Zekeriya Efendis, war 
er selt Şav. 1001/ Juli 1593 an der Medrese Sinan Paschas in Malkara, seit ıuh. 
1003/ Aug. 1595 an desselben Medrese in Yenişehir und erst seit Cem. I 1005/ 
beg. 21.12.1596 an der der Esmllian (in Istanbul ?) tatig; aus seinen Ge
dlchten ~nalı-zade, Tezkiretü'ş-şu.arti (ed. İbrahim Kutluk) , Ankara 1981, II 
S. 839f.; J.v. Hammer-Purgstall, Geschickte der OS?na.tıischen Dichtkunst, II 
(Pest 1837) s. 518. 

25 Esmib8.n Sulıt\.n <Gevher:t war die altere Schwester Murads III., geb. 
952/1545, gest. Şa'ban 99·3/ Aug. 1585, Oransay, a..a..O., S. 165f. 
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dies alles liegt in der Stadt [ Malkara I ·- unnötig, es naher 
zu beschreiben (7a); 

- das ganze Gehöft genannt lfasan Ketbuda Çiftliği im Darf 
Çavuş im Bezirk Malkara2oı samt allem Gerat und Tieren, 
wie es im aben genannten [Stiftungs]buch aufgefühtt ist, 

- das ganze Gehöft var dem graBen Fels im Darf Makşud27 

samt allem, was nach jenem Buch dazugehört, 
- das ganze Gehöft im Darf Dağancı28 samt all~m. was nach 

jeneni Buch dazu'gehört, 
- das ganze Gehöft l;lüseyn Paşa Çiftliği nahe Malkara (7b) 

samt allem, was nach jenem Buch dazugehört, 
- die fünf Wassermühlen im Bezirk Malkara var dem Tekur

Dağı-Gebirge, 

~ die beiden [Wasser]mühlen unter einem Dach ganz, beim 
Darf Canba.zlu, 

- die vier [Wasser] mühlen unter zwei Dachern ganz, beim 
Darf Balyancık, aile im Bezirk (-!ca.ta) Malkara; 

- der Ofen (zum Ziegelbrenn·tm ?) bei der Stadt mit den 
zugehörigen Garten ganz, 

- die vier [Wasser]mühlen beim Darf Yayağac im Bezirk 
Evreş [e] 29 ganz, 

- die gesamten Dörfer Ayvalu Dere, Taşğun, Çavuş und Şa
. ğus im Bezirk Malkara, (8a) 

- die Felder genannt A!.ıi Maf:zmud Mezra'ası, Şeyh Aydın 
Mezraası, Be/ıadura, Peri Çavuş, el-lfac 'Oşmti.n ebenda, 

- die gesamten Weiden namens Saruca Paşa Çairi~0, die zwei 
beim Darf }.(a:raca Bek und die zwei beim Darf Küçük Uı
çlır sawie eine beim Darf Beg - aile ebenqa; 

26 Gök bilgin, Edirne ... S. 205, 208, 220, nennt nur ein Dorf dieses Namens 
in der Gegend von İpsala. 

27 Vielleicht das heutige Maksutlu, auf halbem Weg nacb Edirne. 

28 H ii.ufiger Ortsname, vielleicht das Dog-anct Bazarlu Bey im Bezirk Mal
kara, z.B. bel Gökbilgin, EcliT?ıe .. . S. 168, 217, 219. 

29 Ortsname, ca 25 km südlich von Malkara, z.B. Kreiser, Ortsımmen s.v. 

30 Vermutlich nach dem W esir Murads II. , st. 857/ 1453, oder dem San
cakbey von Çirmen, Zeit Murads I., belde aus Gellbolu, S'O. III 199; Gökbilglıı, 

Eclir-ııe ... S. 14. 
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- das ganze Dorf Mal)mıld Köy, alles Land des Dorfes İdris 
Köy, das Feld Şeyi; Avlanış Mezraası31 im Bezirk Keşan; 

- die ganze Weide des Dorfs l:lirsanlu im (8b) Bezirk Hay
rebolu; 

- aller fReis-?]ertrag vom Bewasserungsland l;ıarats- oder l;ıu
rulc im Bezirk ~ızanl~ dessen Wasser vom Söğüdlü Dere 
in Me~~e32 herflieBt; 

- alle 10.000 Schafe mit ihren (Bergweiden? mera'it) 'in den 
· Bezirk[en ?] Keşan und Karacuk33, als zugestandenes, ge

nehmigtes Waqf. 

Die Konditionen sind, daB aus den Immobilien Kapital er
wirtschaftet und die Gewinne von einem tüchtigen, frommen, ver
laBlichen Verwalter (mutawalll) gesammelt werden, der sich in 
den Waqf-Angelegenheiten gro13e Mühe gibt von früh bis spat. Aus 
den Einnahmen soll er in erster Linie notwendige Reparaturen an 
den Waqf-Statten (biqa') und Gebauden vornehmen lassen, fer
ner [sich] zuweisen, was der Stifter für ihn als Vermittler (satır) 
festsetzte, namlich taglich (9a) 30 Dirhem. Mithilfe der Kenntnis 
eines korrekten, Gott und das Strafgericht fürchtenden Sekretars, 
der rechnen und Buch (führen) kann, sollen in das Hauptbuch 
[des waqfs] Zu- und Abnahme der Ausgaben und Einnahmen 
eingetragen werden; dessen Sold betragt [ ... , zwischen 3 und 9] 
Dirhem. Mithilfe eines wachsamen Inspektors (na~ir) soll er auf 
Erfüllung der Bedingungen des Stifters bezüglich der Ausgaben 
achten und dabei unmaBige und sinnlose Kosten meiden, sein Sa
lar betragt 6 Dirhem taglich; mit Unterstützung zweier Kassierer 
(ğabin) sollen Fehler b ei der Einziehung der Ertragnisse aus den 
Liegenschaften vermieden werden, sie erhalten jeder 10 Dirhem 
taglich. Er verfügte, (9b) daB der Prediger in einer Moschee 
(? ğami') taglich 10 Dirhem erhalt [ ... ] und daB 30 Koranıeser und 
fromme Derwische (fuqara') taglich je zwei Dirhem erhalten da-

31 o 'er Name könnte auch uıamış gelesen werden. 

32 Der we~t!tch von Edirne, im heutlgen Bulgarien liegende Bezirk (Akçe-) 
J5.ızanlı\ı: im Zivd. Çirmen/Cernomen, Gökbilg1n, Edirne... 14f. und pass.; der 
SöğüdiU Dere tst ein südlicher Zuflu,B der Arda, hlnter MesŞe verblrgt slch wohl 
der Hauptort der Gegend, Mestanlı/bulgarisch Podkova. 

33 Viellelcht ~araca 'Ali im Bezirk Keşan, Kreiser, Ortsııcunen S. •12. 



144 

für, daB je einer von ihnen turnusmaBig taglich einen Koran
abschnitt kunstvoll und ohne Elle rezitiert (vgl. Anın. •ı6) und 
sie entlohnt würden für das, was sie für die Seelen des Stifters 
und seiner Eltern lesen; 

- 5 Dirhem taglich für den Obmann (saib) der Wohltatig
keitseinrichtung, 

- 5 Dirhem taglich für deren Sekretar für die Kontoführung, 
- 3 Dirhem taglich für den Einkaufsverwalter < wakil al-barğ) 

(lOa), 
- 3 Dirhem taglich für den Lagerverwalter (kiliirl) , 
- 2 Dirhem taglich für jeden der beiden Dienst- und Speise-

naufseher (naqıb), 
- 4 Dirhem taglich für den Brotbacker, 
- 3 Dirhem taglich für jeden derbeiden Köche, 
- 2 Dirhem taglich für den Geschirrwascher, 
- 2 Dirhem taglich für den, der (Getreide)kömer pahlt, 
- 2 Dirhem taglich für jeden der beiden Moscheefeger, 
- 2 Dirhem taglich für den (lOb) TürschlieSer der Küche, 
- 2 Dirhem taglich für den Bauhandwerker für Holz-, Bau-

und Steinmetzreparaturen, 
- 5 Dirhem taglich für den Installateur der genannten Was

serquellen, 
- 2 Dirhem taglich für den sog. Nachtwachter, der die [Öff

nungs- und SchlieB]zeiten (s. Anın. *18) der Laden 
überwacht, 

- 3 Dirhem taglich für den Türhüter seines groBen Hauses 
am Saray, 

- 2 Dirhem taglich für den Türhüter des l}ans, 
- 4 Dirhem taglich für den Feger des l}ans, 
- [ ... ] für denjenigen im Gehöft genannt ljüseyn Paşa Çift-

liği im Waqf. 

Er machte zur Kondition, daB der frühere Verwalter (muta
walli) im Amt bleibe, dieses dann ebenso wie das des Inspektors, 
das Sekretariat und dieKassean jeweils das geeignetste ihrer Kin
der und Rindeskinder (lla) bis zum Erlöschen (der Familien) 
falle. 
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Der Stifter machte zur Bedingung, da.B taglich in der Küche 
aus 20 (uqtya =) Okka Hammelfleisch zu je 400 Dirhem sowie aus 
einem keyl Rets am Morgen bzw. einem keyl Weizen am Abend ein 
Gericht gekoeht würde. Für die Safran-Reisspeise (pilav ve ıerde) 
am Abend vor dem Freitag und vor Festen sowie auf die übliche 
W etse für Retsende sollen jahrlich 600 keyl Rets verwendet werden. 
Für die genannten Speisen sollen jahrlich 15 ~in/47' geklii.rtes Bu~ 
terfett und 15 lfirl:filT' reiner Honig verwendet werden 80wie 48 keyl 
Salz;.für Zwiebeln son ein Dirhem ta.glich ausgegeben werden, !ür 
das (Ver-?) zinnen der kupfemen Gef~ ta.gllch zwel; tiglich son 
im O!en der Stiftung Brot aus (llb) 3 i/2 keyl Weizen gebacken 
werden; Verwalter, Sekreta.r, Kassierer, Inspektor, Prediger und 
andere Bedienstete sollen tiglich zwei Mahlzeiien erhalten, einen 
groBen Löffel, gekochtes Fleisch genannt yehi ·(yeyi?) im Gewicht 
von 15 Dirhem, am Abend vor dem Freitag, von Festen und in den 
[Rama~ln]- Nachten reichlich Pilav und Saf~peise. 

Falls die Ausgaben aufgrund elnes Unglücks!alles nicht so 
verwendet werden können, wie der Stifter bestimmte, sollen die 
Ertrii.gnisse insgesamt (vgl. Anm. •21) an die Freigelassenen des 
genannten Stifters gehen - so ist es rechtmaSig verfügt. 

Aile . aufgeführten Liegenschaften überantwortete er dem 
genannten Verwalter, der sie übemahm (12a) und mit ihnen ver
fuhr wie die Verwalter . anderer Waqfe vor ihm nach den belden 
sari'a-Grundwerken (şa.J.ı,'Qıain ~ar'iyain) bezüglich glaubwürdlger 
[Stiftungs] einrichtung. Dann zog der Stellvertreter [des. Stitters] 
die derzeitlge Stiftungsverfügung (waqfiya) für die Llegensehat
ten zurück und verlangte vom Verwalter die Rückgabe als ehe
mals nachgewiesenes Eigentum, da ja nach dem höchsten Imam 
[AbU l;lanifa] Immobillen-Waqfe nicht bindend sind. Der lehnte 
die Rückgabe aber ab unter Verweis im besonderen darauf, daS 
nach Übergabe an den Verwalter es nach Meinung der zwel Imame, 
Abü Yüsuf [Ya'qüb b. lbrahim al-Anşari] und Mul).ammad [b. al
J:Iasan al-Saibani, der belden Schüler Abu :ij:anifas], als bindend 
gilt, so nach Imam Abü Yüsuf bereits nach dem Ausspruch des 

. Stifters «ich habe gestiftet», nach Imam Mtü.ıammad hlngegen 
nach der Übergabe an den Verwalter. Der Rechtsstreit der belden 
fand vor dem oben signierenden Imam, Maulana [ ] statt, der 

--------- ------ ------ - - ------------
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nach sorgfö.ltiger (12b) Prüfung beider Parteien dem Waqf den 
Vorrang gab vor der Familie [des Stifters, batt] und es nach Aus
sage in einem weisen Rechtsurteil der belden Imame gegenüber 
dem üblichen Meinungsunterschied der edlen Imame [Rechts
sehulvertreter] für bindend erklö.rte. So wurde alles, wan an alten 
und neuen · Liegenschaften bestlmmt worden war zum ordnungsge
mö.Ben Waqf, das seither von niemandem abgeii.ndert werden darf. 
W er es indert, nachdem er dies vemahm- wahrlich, Gott besiegele 
[das SchickSal] derer, die es verö.ndem; er Ist der Alleshörende 
und Wissende. Der Lohn des Stif~rs se~ das gute, edle Leben [im 
Je~its]. Die Niederschrift dessen geschah Anfang Rağab des 
Jahres 1004 der Hiğra/Anfang Marz 1596. 
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